
Bekanntmachung
der Gemeinde Brinkum

Durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Samtgemeinde Hesel am 15.03.2024 mache ich gem. § 6 Abs. 2 
der Hauptsatzung der Gemeinde Brinkum in der Fassung vom 14.12.2023 folgendes ortsüblich bekannt:

Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan BR 03 „Kita Brinkum“ gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Gemeinde Brinkum hat in seiner Sitzung am 12.03.2024 dem Entwurf des Bebauungsplanes BR 03 
„Kita Brinkum“ zugestimmt und die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann folgendem Kartenauszug entnommen werden:

Es ist beabsichtigt, mit dem Bebauungsplan BR 03 die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau 
einer Kindertagesstätte mit Bewegungshalle zu schaffen.  

Gemäß § 233 Abs. 1 S. 2 BauGB erfolgt dieser Beteiligungsschritt nach den Vorschriften des § 3 Abs. 2 BauGB in 
der seit dem 07.07.2023 geltenden Fassung. 

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB werden der Entwurf des Bebauungsplanes BR 03, die 
Begründung sowie der Umweltbericht in der Zeit 

vom 18.03.2024 bis einschließlich zum 19.04.2024 im Internet auf der Seite der Samtgemeinde Hesel unter 
folgendem Link

https://rathaus.hesel.de/Aktuelles/Bekanntmachungen#news817
veröffentlicht.

https://rathaus.hesel.de/Aktuelles/Bekanntmachungen#news817
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Der Begründung sind folgende Informationen zu entnehmen:

• Anlass und Ziel der Planung
• Rahmenbedingungen
• Planerische Vorgaben und Hinweise
• Öffentliche Belange
• Inhalte des Bebauungsplanes
• Verkehrliche und technische Infrastruktur
• Verfahrensgrundlagen

Als Anlagen sind ein schalltechnisches Gutachten, ein Geruchsgutachten sowie ein Entwässerungskonzept 
beigefügt. 

Dem Umweltbericht können die planerischen Vorgaben entnommen werden. Außerdem sind im 
Umweltbericht die Umweltauswirkungen auf einzelne Schutzgüter beschrieben und bewertet worden. Es sind 
zudem Entwicklungsprognosen und Kompensationen darin beschrieben. 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen liegen vor:

- Wallheckenschutz (Stellungnahme) 
- Altlastenverdacht (Stellungnahme)
- Gewässerunterhaltung, Oberflächenentwässerung (Stellungnahme)
- Bodendenkmale (Stellungnahme)
- Geruchsgutachten (Fachgutachten)
- Schallgutachten (Fachgutachten)
- Entwässerungskonzept (Fachplanung)

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet besteht für alle interessierten Menschen die Möglichkeit, die 
vorgenannten Unterlagen durch ein öffentlich zugängliches Lesegerät im Rathaus der Samtgemeinde Hesel, 
Rathausstraße 14, 26835 während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 
montags bis donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr) am Servicepunkt im Eingangsbereich einzusehen. 

Während der Veröffentlichungsfrist wird Allen Gelegenheit gegeben, sich zu der Planung zu äußern und sie zu 
erörtern. Die Stellungnahmen sollen elektronisch an die Mailadresse 
bauleitplanung@hesel.de abgegeben werden. Sofern erforderlich, können die Stellungnahmen auch auf 
anderem Wege abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung des Bebauungsplanes unberücksichtigt bleiben. 
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